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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 3584 vom 16. Juni 2015 
der Abgeordneten Ina Scharrenbach   CDU 
Drucksache 16/9025 
 
 
 
Notfallsanitäter – Wer zahlt das erforderliche Ersatzpersonal? 
 
 
 
Die Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter hat die Kleine Anfrage 
3584 mit Schreiben vom 9. Juli 2015 namens der Landesregierung beantwortet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Mit Datum vom 22. Mai 2015 hat das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen die Träger des Rettungsdienstes in unserem Land 
über die Finanzierung der Notfallsanitäterausbildung informiert.  
 
Der mit dem genannten Erlass eingeleitete Bedarfsplanungsprozess ist unabdingbar für die 
erforderliche Transparenz im Umstellungsverfahren vom Berufsbild des Rettungsassistenten 
auf den künftigen Notfallsanitäter.  
 
Derweil stehen zahlreiche Träger des Rettungsdienstes in Nordrhein-Westfalen vor der Fra-
ge, wer für das erforderliche Ersatzpersonal für die Zeit, in der vorhandene Rettungsassis-
tenten zu Notfallsanitätern fortgebildet werden, aufkommt. Der Träger des Rettungsdienstes 
ist gesetzlich zur Sicherstellung der Notfallrettung verpflichtet; die erforderliche Qualifizierung 
des Personals ist von Seiten des Bundes im Rahmen des Notfallsanitätergesetzes bzw. mit 
dessen Umsetzung in Landesrecht verursacht.  
 
Im Rahmen der landesseitig nun eingeleiteten Bestandsabfrage bzw. der Bedarfsabschät-
zung zum Bedarf an Notfallsanitätern über die kommenden drei Jahre erfolgt jedoch keine 
Abfrage, wie viel Ersatzpersonal bei den einzelnen Trägern des Rettungsdienstes erforder-
lich wird.  
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1. Ist von Seiten der Landesregierung vorgesehen, im Rahmen der Bedarfsab-
schätzung eine weitere Abfrage zum Erfordernis des Einsatzes von Ersatzperso-
nal gegenüber den Trägern des Rettungsdienstes zu tätigen? 

 
Dies ist zur Zeit nicht vorgesehen.  
 
 
2. Wer wird für die Kosten des Ersatzpersonals des Trägers der Rettungsdienste 

aufkommen, wenn vorhandene Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern fortge-
bildet werden? 

 
Für die Einstellung von Personal und seine Finanzierung sind die Träger des Rettungsdiens-
tes zuständig. Das Nähere – und damit auch Aspekte der Refinanzierung – wird im Rahmen 
der Rettungsdienstbedarfsplanung nach Maßgabe des Rettungsgesetzes NRW zwischen 
den Trägern des Rettungsdienstes und den Kostenträgern abgestimmt. In diesem Zusam-
menhang ist vor allem zu berücksichtigen, dass nach § 14 Absatz 3 RettG NRW die Kosten 
der Ausbildung nach dem Notfallsanitätergesetz sowie die Kosten der Fortbildung im Sinne 
des § 5 Absatz 4 Satz 1 als Kosten des Rettungsdienstes gelten. 
 
 


